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1654 September ''' A
SCHREIBEN DER V KATH. ORTE AN [BUERGERMEISTER UND RAT VON]

ZUERICH

"Wellicher Ursachen und underschidenlicher Beschwärden halber Herr Praelat

des Gottshuses Rhynauw [ Bernhard I . von Freiburg ] , umb ein Revision deren von

Uch U. G. L. A. E . entzwüschendt Jme eins , so damie synen Zins und Lächeyilüthen

zuo Martelen undt Benkhen anders theils gefeilten Spruchs [ von 1650 ] und Er-

khandtnuss [ von 1651 ] , ein geraume Zyt hero anglägenlich angehalten , ist Uch

U. L . E . bekhandt . Undt Sidtenmalen wir vernommen , dass uff üwere beschächne

willfahr , Kurtz verschiner tagen , Jn bywäsen H. Schulthess [ Ulrich ] Tullig-

khers [ und ] H. Aman [ Beat II . ] Zurlauben , als von unsem der mit Schirm Ohr-

ten wegen deputierten assistenten beedersyts Clag und Andtwort Red und wider¬

red , sowoll Jn Uwerm versambten Rath als auch vor einem Ehrenusschutz sambt

underschidenlichen des Gotshuses erscheinten brieflichen Documentis wytleüffig

angehört , aber wider verhoffen nit entscheiden , sonders ein solches umb ettwas

Zwahr weniger Zytt eingestellt worden sye:

Also handt wir Jn erwegung der Sachen gestaltsami üch U. G. L . A. E . hiemit noch-
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malen . . . ersuochen wellen , dis geschefft ehist zuo befördern und zuo einer

sollichen gwüssen erörterung zuo verleiten , vermitels deren ein . . . Gottshus

Rhynauw by synen rechtmesigen härkhomen der Zins - Läohen - undt Zehenden Rech¬

ten geschirmbt undt von den obgedachten widersezlichen Lütheri fürthin unange¬

fochten und unwidersprochen ruewig Verpliben khönne , dessen billigkheit nit

allein Jn den sonderbahren brieffen und sigel , Erkhandtnussen , Verträgen , Ur¬

barien und possess gnuogsam fundiert ist , sonder us crafft des Landtsfridens

[von 1531 ] das Gottshus wider Jn syn vorgebne Recht eingesezt worden , unnd ge¬

ben wir üch U. G. L. A. E . zue einem fürsichtigen nachdenkhen , was für nachthei¬

lige consequerizen zuo gewarten , wan man solte Jn unser Eydtgnoschafft dise

Nuwerung einschlychen lassen , dass die Zins , Lachen und Zehenden , alle ur¬

sprüngliche , uralte titul und briefliche gwahrsaminen , zuo bewysung Jrer Recht¬

saminen , ungeacht deren über hundert und vil mehrjährigen besizung und her-

khomens [ ?] zuo erscheinen schuldig und verbunden syn sölten , würde by gar

vilen , wie zuo erachten , wegen vilicht erlitnen kriegs , raub oder fursuochen

und sonst anderen Ursachen halber , ein immögliche sach aber woll unbillich

syn , dass us sollichem erwinden , sy Jres jederzyt genosnen Rechten beraubt

syn müesten . "

Soviel ihnen bekannt sei , würden sich die Dorfgenossen von Mar¬

thalen und Benken insbesondere über den Grundzins und die Zehnten

beklagen . "wan aber sy sich beflyssen thäten Jerlichen oder zuo zwey Jaren

umb die Zinsen abzerichten , den Zehenden mit willen , wye Jre Altfordem auch

gethan , volgen ze lassen , würden sy die erleichterung selbst wol Empfinden:

dass aber sy vilicht us fahrläsigkheit vil Restantzen uff schwellen lassen , die

verschinen ungrathe Jahr Jr Zins und geldtschulden gewachsen und die Jezi wol-

feyle Zytt Jnen theils auch schädlich syn mag Jst zwahr Jn der Eydtgnoschafft

by der Pursami vast ein gemeine Clag und anliggen . Kan aber nit darus volgen,

dass die Zehenden , Lächen und grundtzins dardurch uffgehebt wei >den sollen . "

Sie seien daher der zuversichtlichen Hoffnung , [ Bürgermeister und

Rat ] würden - sei Zürich doch gleichfalls ein Schirmort der Ab¬

tei - das Gotteshaus auch in Zukunft bei seinen Rechten schützen

und schirmen.

1) Zuerst stand August , wurde dann aber durchgestrichen.

Konzept , von Beat II . Zurlauben
AH 5 , 236 - 237 - Blatt 237 r  leer
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